
4648 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Bundesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für Wissens~~aft und Forschung 

über den Beschluß des Nationalrates vom 20. Oktober 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Gründung der Hochschule 
für Bildungswissenschaften in Klagenfurt geändert wird 

Der Wirkungsbereich der Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt 
ist im "Gründungsgesetz" immer noch auf die Bildungswissenschaften bzw. 
Schwerpunkte innerhalb der Bildungswissenschaft beschränkt, obwohl in 
Kl agenfurt seit 1984 der Studi enversuch "Angewandte Informati kll sehr 
erfolgreich geführt wird und mit der Novelle zum Bundesgesetz über 
sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen; BGB1.Nr. 
525/1993, eine Umwandl ung des befri steten Studi enversuches "Angewandte 
Betri ebswi rtschaft" in ei nen Stud i enzwei 9 der Studi enri chtung 
Betriebswirtschaft erfolgte. 

Der vor 1 i egende Gesetzesbesch 1 uß sieht nun die Umbenennung der 
Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt in Universität 
Klagenfurt sowie eine Erweiterung des Wirkungsbereiches dieser 
Universität entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten vor. 

Bedingt durch die - schon erfolgte - Änderung des Studienangebotes 
erwachsen dem Bund voraussichtlich nachstehende Kosten: 

Personalkosten: 40 Millionen Schilling 
Bauaufwand: 
Sachaufwand: 

150 Millionen Schilling (Bundesanteil) 
40 Millionen Schilling (Einrichtung) 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung stellt nach Beratung der 
Vorlage am 3. November 1993 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen 
Einspruch zu erheben. 

DVR 0050369 

Wien, 1993 11 03 

Mag. Dieter Langer 
Berichterstatter 

Dr. Peter Kapral 
Vorsitzender 
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